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SCHRIFTLICHE ANFRAGE E-2282/09
von Richard James Ashworth (PPE-DE)
an die Kommission

Betrifft: Übertragbare Leistungen und Verordnung Nr. 1408/71

Im Urteil des Europäischen Gerichtshofs in der Rechtssache C-299/05 werden Unterhaltsbeihilfen für 
Behinderte, Unterstützungsbeihilfen und Pflegegeld, wie sie in Großbritannien gelten, wieder als 
Leistungen bei Krankheit im Sinne von Artikel 46 Absatz 2 Buchstaben a und b der Verordnung 
Nr. 1408/711 eingestuft. Allerdings wurde diese Verordnung seit dem Urteil des EuGH nicht 
aktualisiert, weshalb nach wie vor die in ihr festgelegten Regelungen gelten, vor allem die Festlegung, 
wonach einzelstaatliche Regierungen die Bedingungen vorschreiben können, die erfüllt werden 
müssen, um Anspruch auf solche Leistungen zu haben.

Britische Bürger haben enorme Probleme mit dieser Verordnung, und die Büros von MdEP und 
britischen Parlamentsabgeordneten werden mit einer wahren Flut von Beschwerden britischer Bürger 
überschwemmt, die aus dem einfachen Grund, dass sie sich entschieden haben, ihren Wohnsitz im 
Ausland zu nehmen, ihre Leistungen nicht in Anspruch nehmen können. Die britische Regierung ist 
definitiv wenig hilfreich, wenn es darum geht, diese Bürger bei ihren Ansprüchen auf diese absolut 
notwendigen Leistungen zu unterstützen.

Plant die Kommission in Anbetracht des Urteils des EuGH sowie der zahlreichen Probleme, auf die 
britische Bürger, die sich für einen Wohnsitz im Ausland entscheiden, stoßen, wenn sie die 
Leistungen beanspruchen, die laut Artikel 46 Absatz 2 Buchstaben a und b der Verordnung als 
übertragbar eingestuft sind, eine Überarbeitung der Verordnung Nr. 1408/71? Wenn ja, wann wird 
diese Überprüfung der Verordnung erfolgen?
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